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RS OGH 1976/6/24 6Ob592/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1976

Norm

ABGB §835 D

Rechtssatz

Für die Genehmigung der Einbringung der Kündigung ist entscheidend, ob dem Interesse eines Hälfteeigentümers an

der Au:ösung eines Mietverhältnisses mit einem Mitbewohner, der sich nur im gegenüber eines Verhaltens iS des § 19

Abs 2 Z 3 MG schuldig gemacht hat, vor dem Interesse des an diesem Verhalten nicht unbeteiligten anderen

Hälfteeigentümers, aus anderen Gesamtinteressen der Vorzug zu geben ist ( angeblicher Ehebruch des anderen

Hälfteeigentümers und Ehegatten mit einem Mitbewohner ).
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